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Entbiethenrc. Und geben hiemitzu vernehmen/ 
wasmaffen W ir in gewöhnlich« Lands« vätterlicher Ov' 
sorg erwogen/ eines Theils die wenige Fruchtbarkeit UN' 
seres Erb«Hertzogthums Lrain/ und ändern Theils/wu 
solchen Gebrechen durch anwendenden Fleiß gedeyM 
könne gesteuret werden / wann nemlich in denen begue» 
men Landö«Gegenden nach dem Beyspil des benachbarten 
Friaul/ die weiße Maulbeer-Bäumer und die davon av̂  
Hangende gar nützliche Seiden^Iiglung angeleget wurde/ 
als womit nicht allein vile bedürftige Leute ihre Nahrung 
gewinnen/sondern auch dem gemeinen Weesen mit Bev' 
behaltung des im Land befindlichen / und mit Herbev' 
bringung ftembden Gelds ein großer Nutzen geschastr 
werden kann; Dahero dann W ir über von der Gehöfte 
eingclangten Bericht und Gutachten / und Uns de' 
schehenen umständiich Vortrag wohl«bedachtlich e»» 
schloffen haben / und verordnen hiemit / Unsern Lanb  ̂
Vütterlichen Entschluß zu jedermanns Nachricht alA 
Halden sanken Land kund zu machm / daß nenilich lw 
Land Lrain alle zu der Erziglung deren weißen Maulbeeu 
Säumer taugliche Gründe/ so bis dahero zu ändernM 
hau nicht schon gewidmet seynd/ es gehören solche denen 
Unterthanen oder Herrschaften/ Burgern/ Gemeinde»/ 
S tiftern / oder auch zu Unserem Lands« Viccäom-AMt/ 
allernächsten / und so bald es immer thunlich ist / M» 
sothanen Bäumern wohl besetzet / und dise zum SM 
den« Bau aufs fleißigste erzogen Mrden sollen. ^ 

Und wie nun der dabey abzihlende Nutzen vordem 
dem Grund«Besitzer gebühret/ wann er als ein g E  
Haus- Vatter sich dessen M ittels der Anbau theiM ' 
tig zu machen ernstlich verlangt / und die e rfo rd e rt 
Mühe anwendet / in dessen SaumungöFall aber W 't 
solchen Anbau/ wegen des umcrwalrenden allgemein"'



Vortheils gleichwohl nicht unterlassen / sondern durch 
andere Weege unter Unserer Lands-Fürstl. Anordnung 
und Schutzhaltung vorkehren lassen wollen / dabey so. 
dann der Grundbesitzer das bey fremden Anbau em
pfindende kleine Ungemach und Entrathung nur ihme 
selbst wird beyzumessen haben. Als ist hiemit Unsere 
Lands-Fürstliche allergnädigste Verordnung/ daß alle 
und jede obbesagte Grund« Besitzers von dem Tag der 
Verkündung dises / in Zeit von 4-Monathen sich selbst 
oder durch ihre Grund-Herrschaft zu der Lands «Haupt, 
biannschaft / und respeÄive zu dem Lands» Viceftom- 
Anlt in Lrain zuverlässig erklären sollen / daß sie ihre 
?u anderen Anbau bis daher nicht gewidmete Grün- 
de in Zeit von einem Jahr mit weiffen Maulbeer-Bäu- 
^ern wohl besetzen / und dise mittels flüssiger Obsicht 
Mändig erhalten wollen / wie dann auch vonZeit zu 
K l glaubwürdig darthun / wie vil sie solche Bäumer 
AnMch angesetzet haben / und zu erhalten sich anhet. 
lchig gemacht haben ? dann wer in disem Fall sich als 
l>n guter W irt selbst um die Verbesserung seines Haus
wesens getreulich annehmen / die weiffe Maulbeer- 
^aumer/ so vil der Grund leydek/ an « und fortbauen 
7'ld / der hat ohne alle Irrung sich alsofort des ruhi- 
Aen Besitzes und Genusses diser Bäumer / Blätter / und 
K'chten zu erfreuen. Wer aber sich dazu in besagten 
^ r  Nonathen nicht erkläret / oder hernach seine ge- 
chane Erklärung in Jahrs-Zeit nicht würcklich erfüllet / 
^wollen W ir obbesagter Massen Vorsehung machen 
M n / und in disem Fall wird der Grund-Besitzer̂  we- 
''M  m 2 4 . Fahren von denen auf seinem Grund un- 
Ä  Unserer Lands-Fürstlichen Anordnung anbauenden 
...Meer« Bäumern den Blätter« und Seiden«Genuß 

Hl haben / sondern einem ändern von Uns dazu Be-
voll-



vollmächkigenden verstärken müssen; Darnach sich nun 
ein jeder zu richten wissen wird. Dann an deme de» 
schlhet Unser Gnädigster W ill und Meyming. Geben 
in Unserer Lands-Fürstlichen Haupt-Stadt Grätz/ den 
26. M artii 1740.
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